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RS OGH 1976/3/2 3Ob13/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1976

Norm

ABGB §418 Satz2

ABGB §481

Rechtssatz

Ähnlich wie eine Dienstbarkeit dadurch entstehen kann, daß der Eigentümer zweier Grundstücke das o8enkundig dem

anderes dienende Grundstück an einen anderen Eigentümer überträgt, kann der Eigentümerwechsel auch bei einem

ursprünglich demselben Eigentümer gehörenden Grundstück einen Eigentumsveränderung iS § 418 Satz 3 ABGB zur

Folge haben.
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